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Sportclub Nürensdorf 
 
 
 
 

 

Reglement Entschädigungen 

 Version 2.0 

 Gültig ab 26.3.2026 

 Ersetzt Version 

vom 

1.0 

21.3.2025 

 

 

Definition: 

Die Entschädigungen werden für das Vereinsjahr durch die GV bestimmt und in diesem Reg-

lement festgehalten. Die Werte werden in CHF pro Jahr ausgewiesen. 

 

Vereinsjahr: 

Bei Erwachsenenriegen ist das Vereinsjahr gleich dem Kalenderjahr (1.1. – 31.12.), bei den 

Jugendriegen entspricht das Vereinsjahr dem Schuljahr (Beginn nach den Sommerferien, 

Ende vor den Sommerferien).  

Kaufmännisch wird das Vereinsjahr im Kalenderjahr geführt. 

 

Entschädigungen 

 

Jugendriegen      

 60 Minuten 

Lektion 

60 Minuten 

Lektion 

75 Minuten 

Lektion 

90 Minuten 

Lektion 

120 Minuten 

Lektion 

 MUKI z.B. Kitu /Polysport z.B. Mädchenriege z.B. Mädchenriege Geräteturnen 

Pauschalen 

 

600.00     

Hauptleitung mit J+S 

 

 20.00 22.00 24.00 28.00 

J+S Mitleitung /  

WertungsrichterIn 

 12.00 13.50 15.00 18.00 

Hilfsleitung ohne J+S 

(volljährig) 

 8.00 9.00 10.00 12.00 

Hilfsleitung  

(minderjährig) 

 5.00 5.00 5.00 5.00 

1418 Coach 

 

    10.00 
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Jugendleiterentschädigungen sind an die Anwesenheit geknüpft, welche in der Nationalen Da-

tenbank Sport (NDS) von Jugend + Sport erfasst und ausgewertet werden. Ausnahme bildet 

das MUKI-Turnen, welches in Anlehnung ans Kitu (Anz. Schulwochen / Dauer) Pauschal ent-

schädigt wird. 

 

Erwachsenenriegen  

 Pauschale 

Männerriege 

 

1'200.00 

Fitnessriege 

 

1'200.00 

Frauen Birchwil 

 

1'200.00 

Frauen Nürensdorf 

 

1'200.00 

Mixed Volleyball 

 

200.00 

 

Vorstandsentschädigung  

 Pauschale 

Präsident 

 

500.00 

Kassier 

 

500.00 

Aktuar 

 

250.00 

Sportchef 

 

250.00 

Beisitzer 

 

250.00 

 

Weitere entschädigte Funktionen  

 Pauschale 

Webmaster 

 

500.00 

J+S Coach 

 

250.00 

Sponsoring 

 

10% vom Ertrag 
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Befreiung der Beitragspflicht: 

Die Vorstandsmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. Dies gilt ebenso für den jeweiligen 

Riegenleiter (eine Person). 

Das turnende Kind ist von der Bezahlung des Mitgliederbeitrages befreit, wenn ein Elternteil 

über einen gültigen J+S-Kurs zur Leitung verfügt und aktiv in einer Riege mitleitet. 

 

Auszahlung: 

Die Pauschale an die Riegenleiter der Erwachsenen werden einmal jährlich im Dezember aus-

bezahlt. Die Auszahlung erfolgt an den Riegenleiter, welchem die Verteilung an allfällige Hilfs-

leiter bzw. bei Ausfall des Trainings in die jeweilige Riegenkasse obliegt.  

Die Jugendleiter werden im Dezember sowie im Juli abgerechnet. Die Auszahlung erfolgt ge-

mäss individueller Vereinbarung. 

 

Zusätzliche Spesen 

Da die Jugendriegen über keine individuellen Kassen verfügen, werden ihnen die Kosten für 

einen externen Event mit den Kindern (z.B. Eislaufen) sowie Spesen von max. Fr. 250.-/ Jahr 

(für z.B. Osterhasen, Grittibänzen,..) zugesprochen. 


